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Ethische Verantwortung und rechtliche Haftung

Vom Umgang der Gesellschaft miıt den Rısıken der Technik

eım Eıintrıitt VO SOgeNANNLEN „Schadenställen“ wırd yewÖhnlıch rasch JT Jagd
auf die Verantwortlichen geblasen: Se1l CS Bhopal oder Harrisburg, Schweizerhalle
oder Ischernoby]l der Ruf ach Verantwortung 1STt me1st schneller als das emu-
hen, die Ursachen des Desasters eruleren, den Schaden begrenzen oder Al

beseitigen un: künftige Wiıederholungen solcher „Ereignisse“” verhindern.
Man hat tast den Eındruck, die Zuweıisung VO Verantwortung habe WwW1e€e
i1ne soz1ale b7zw. psychohygienische Funktion: Angesichts der unausweichlichen
Ambivalenzen einer Technik, auf dıe WIr weder verzichten können och verzich-
ten wollen, 1St tröstlich, den Schuldigen dingfest machen un ihn, WEeNnN

schon nıcht strafrechtlıich, doch wenıgstens moralisch für haftbar erklären.
Eın solches Verständnis VO (moralıscher) Verantwortung für die Folgen der

Technik iStT. 1Ur wen1g hıltreich. Bevor das vezeıgt wiırd, soll 1aber och auf 7wel
andere Umstände autmerksam gemacht werden. /7uerst eiınmal fällt Au da{fß selten
oder n1ıe die rage gestellt wırd, WerTr dafür verantwortlich ISt: da{ß eın estimmter
Schaden nıcht eingetreten 1St Immerhin 1St Ja das Gefährdungspotential nıcht 1L1UT

der och- un! Grofßtechnologie, sondern auch der Alltagstechnologie bedroh-
ıch IDDiese Beobachtung INAaS wen1gstens teilweıise erklären, Techni-
ker bzw. anwendungsorıientierte Wissenschaftler sıch nıcht der Spıtze der BG
sellschaftlichen Wertschätzung befinden. S1e und ıhr Produkt, eben die Technik,
tretfen namlich erst 1Ns öffentliche BewulßßSstsein, WeNnNn eLWwWwASs „schiefgelaufen“ ISt;
1m „Normalbetrieb“ hıngegen 1St uns Technik durchaus selbstverständlıch, da{fß
WIr al nıcht mehr bewufßt wahrnehmen, W1e€e angenehm S1e iSt:

Es 1St aber nıcht LLUT > da{ß die Technik banl wahrgenommen wırd, solange
S1e tunktioniert; vielmehr wırd zweıtens auch aum Je gefragt, WCeT (oder Was) da-
für verantwortlich ist;, da{ß dıe Technik, die 1er versagt hat, überhaupt o1bt
Technık und UuUNseI«c Abhängigkeıt VO ıhr scheinen eLtWwAas W1e€e elne Naturnot-
wendıgkeıt se1n; und die Möglichkeit VO Schadensfällen mıiıt Je nachdem ka-
tastrophalen Folgen wırd annn als Schicksal erfahren, MmMI1t dem INa  ’ sıch ohl
oder übe]l abzutinden hat Die Option eıner radikalen Technikfeindschaftt ze1ıgt
sıch hingegen 1L1UT och gegenüber estimmten Technologien MIt hoher
Symbolkraft (die Gentechnologie 1St eın Beıispiel), un auch das 1L1UT be1 einem
Teil der Bevölkerung. DDas Potential der Technikfeindschaft 1n der Bevölkerung
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der Industrieländer dürtfte insgesamt selt Begınn der achtziger Jahre C
wachsener ökologischer Sens1bilıität stark abgenommen haben ohl nıcht
gCH Verbesserungen der Technik selbst, sondern A4US wirtschaftlichen Gründen.

Im folgenden soll der Frage nachgegangen werden, ob der Begriff der Verant-
W01’tl.ll'lg überhaupt gee1ignet ist;, die prinzıpielle Ambivalenz der Technik un:!
des technologischen Fortschritts ın den Griuft bekommen. Dazu 1St CS NOLWeEeN-

dıg, Zzuerst einıge geistesgeschichtliche Schlaglichter sowohl aut die Verantwor-
Lung als auch auf unNnseTrenNnN gesellschaftlichen Umgang m1t der Natur richten.
])Daran anschließend soll MmMIt einıgen Hınweıisen vezeıgt werden, da{fß der wI1ssen-
schaftliıch-technische Fortschritt notwendigerweıse eben immer ambivalent 1St
un deshalb VO eıner unproblematischen „Neutralıtät“ VO Wissenschaft un:!
erst recht VO Technik nıcht die ede seın S änBar Gegenüber dieser Ambivalenz
1St; W1€e sıch 1mM dritten eıl (le1der) zeıgen wiırd, der herkömmlıiche Begriff der
Verantwortung weıtgehend machtlos. Dennoch soll 1n einıgen Thesen Z AB
schlufß vorgeschlagen werden, der Verantwortung für negatıve Folgen 1n /
kunft eiınem Konzept posıtıver Verantwortung für die Erreichung eınes Zielzu-
stands orößere Beachtung schenken.

FEın geschichtlicher Rückblick

Wenn WIr heute ganz unbefangen VO der Verantwortung für die Folgen nbe-
absıchtigte un: beabsıichtigte UNSCICS Handelns sprechen, VELSCSSCIL WIr TILLT:

allzu eicht, da{fß dieser Begriff der Verantwortung geistesgeschichtlich Jüngeren
Datums 1STt. Bekanntlich MECTITAE Immanuel Kant, eıner der Väter der neuzeıtlichen
Moraltheorie, eine Ethik der Pflicht: TIue das, W 4S moralısch geboten 1St, ohne
Rücksicht auf dıe Folgen: „Fiıat Justıitia percat mundus.“ mı1t diesem Schlag-
WOTTL Kants Ethik nıcht unzulässıg verkürzt un karıkıiert wiırd, Mag 1er dahın-
gestellt bleiben. lar 1St jedenfalls, da{ß für Kant das Krıterium der Moralıtät 1ın
der Gesinnung liegt In diesem Zusammenhang wırd immer wıeder die kurze
Schrift „Uber eın vermeıntes Recht AUS Menschenliebe lügen“ angeführt, 1n
der Kant bestreıitet, da{fß moralısch angehe, einen Vertolgten VOT seinen Hä-
schern, die ıhn toten wollen, durch eıne Luge reiien Selbst 1n dieser Sıtuation,

Kant. gelte der Grundsatz: „Wahrhaftigkeit 1n AussagenChristian Kissling  der Industrieländer dürfte insgesamt seit Beginn der achtziger Jahre trotz ge-  wachsener ökologischer Sensibilität stark abgenommen haben - wohl nicht we-  gen Verbesserungen der Technik selbst, sondern aus wirtschaftlichen Gründen.  Im folgenden soll der Frage nachgegangen werden, ob der Begriff der Verant-  wortung überhaupt geeignet ist, um die prinzipielle Ambivalenz der Technik und  des technologischen Fortschritts in den Griff zu bekommen. Dazu ist es notwen-  dig, zuerst einige geistesgeschichtliche Schlaglichter sowohl auf die Verantwor-  tung als auch auf unseren gesellschaftlichen Umgang mit der Natur zu richten.  Daran anschließend soll mit einigen Hinweisen gezeigt werden, daß der wissen-  schaftlich-technische Fortschritt notwendigerweise eben immer ambivalent ist  und deshalb von einer unproblematischen „Neutralität“ von Wissenschaft und  erst recht von Technik nicht die Rede sein kann. Gegenüber dieser Ambivalenz  ist, wie sich ım dritten Teil (leider) zeigen wird, der herkömmliche Begriff der  Verantwortung weitgehend machtlos. Dennoch soll in einigen Thesen zum Ab-  schluß vorgeschlagen werden, statt der Verantwortung für negative Folgen in Zu-  kunft einem Konzept positiver Verantwortung für die Erreichung eines Zielzu-  stands größere Beachtung zu schenken.  Ein geschichtlicher Rückblick  Wenn wir heute ganz unbefangen von der Verantwortung für die Folgen - unbe-  absichtigte und beabsichtigte — unseres Handelns sprechen, vergessen wir nur  allzu leicht, daß dieser Begriff der Verantwortung geistesgeschichtlich jüngeren  Datums ist. Bekanntlich vertrat Immanuel Kant, einer der Väter der neuzeitlichen  Moraltheorie, eine Ethik der Pflicht: Tue das, was moralisch geboten ist, ohne  Rücksicht auf die Folgen: „Fiat justitia pereat mundus.“ Ob mit diesem Schlag-  wort Kants Ethik nicht unzulässig verkürzt und karikiert wird, mag hier dahin-  gestellt bleiben. Klar ist jedenfalls, daß für Kant das Kriterium der Moralität in  der Gesinnung liegt. In diesem Zusammenhang wird immer wieder die kurze  Schrift „Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen“ angeführt, in  der Kant bestreitet, daß es moralisch angehe, einen Verfolgten vor seinen Hä-  schern, die ıhn töten wollen, durch eine Lüge zu retten. Selbst in dieser Situation,  so Kant, gelte der Grundsatz: „Wahrhaftigkeit in Aussagen ... ıst formale Pflicht  des Menschen gegen jeden, es mag ihm oder einem andern daraus auch noch so  großer Nachteil erwachsen.“ !  Reine Gesinnung ohne Rücksicht auf die Folgen: diese Konzeption wurde  nachhaltig erschüttert durch Max Weber, der im Revolutionswinter 1918/1919 ın  seinem Vortrag „Politik als Beruf“ die Unterscheidung zwischen Gesinnungs-  und Verantwortungsethik einführte. Webers Abkehr von Kant könnte deutlicher  nicht sein, wenn er der gesinnungsethischen Maxime („Der Christ tut recht und  256Ist. ormale Pflicht
des Menschen jeden, CS INAas ıhm oder eınem andern daraus auch och
großer Nachteil erwachsen.“

Reine Gesinnung hne Rücksicht auf die Folgen: diese Konzeption wurde
nachhaltıg erschüttert durch Max Weber, der 1mM Revolutionswinter 1918/1919 in
seinem Vortrag „Politik als Beruf“ die Unterscheidung zwıschen Gesinnungs-
un! Verantwortungsethik eintührte. Webers Abkehr VO Kant könnte deutlicher
nıcht se1n, WCI111 der gesinnungsethischen Maxıme („Der Christ LUut recht un!
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stellt den Erfolg (sott anheiım“) diejeniıge der Verantwortungsethik gegenüber-
stellt: „dafß 11194  z für die (voraussehbaren) Folgen se1ines Handelns aufzukommen
hat.“ Und Weber verdeutlicht: „Keıne Ethik der Welt kommt die Tatsache
herum, da{ß die Erreichung ‚guter‘ 7Zwecke 1n zahlreichen Fiällen daran gebunden
ISt da{ß INan siıttlich bedenkliche oder mındestens gefährliche Mittel un: die
Möglıichkeıt oder auch die Wahrscheinlichkeit übler Nebenertfolge mı1t 1ın auf
nımmt.“ ? ber wohlgemerkt: Kant und Weber sprechen VO verschiedenen Per-

Derjenige, der be1 Kant nıcht lügen darf, 1St der eintache Burger, un! der-
Jen1ge, der be1 Weber moralısch bedenkliche Miıttel brauchen mulfß, 1St der Polıiti-
ker. Der Bürger tragt LLUTr für sıch selber Verantwortung, der Politiker hingegen
tragt Verantwortung für das ıhm0S Gemelnwesen.

Und der Techniker? Als Adressat moralischer Forderungen un: Träger spezif1-
scher Verantwortung trıtt der Techniker erst 1ın eıt 1ın Erscheinung, un!
ZW ar als Folge eınes kulturellen Wertewandels, der sıch 1mM Zeiıtraum VON etwa

ZWaNnZzıg Jahren vollzogen hat Man annn sıch diesen Wandel Z7wel Buchtiteln
VOIL Augen führen: 1959 erschien :BDas Prinzıp Hoffnung“ VO Ernst Bloch, un:
1979 tolgte, WwW1e€e als Antwort darauf, Aas Prinzıp Verantwortung“ VO Hans Jo-
11as In diesen ZWanzıg Jahren, die zwiıischen den beiden Erscheinungsdaten liegen,
1St offensichtlich dıe grundlegende Ambivalenz VO Wıissenschaft und Technık 1NSs
öffentliche Bewulßtsein Das Aflt einen bösen Verdacht aufkommen: 1)a-
MI1t sıch Verantwortung als Prinzıp der Beherrschung VO Technik etablieren
konnte, mußfßte 68 bereıts spat se1n.

Nun könnte IiNanl sıch aber iımmerhıiın die rage stellen, ob die Entwicklung
auch anders hätte verlaufen können, konkret: ob Wissenschaft un: Technik NOL-

wendigerweıse derart bedrohliche Folgen haben, oder ob diese Fehlentwicklung
korrigierbar ISt, ohne auf die Segnungen der Technik verzichten mussen. Wıe-
erum AaUuUs geistesgeschichtlicher Sıcht 1st 1ın dieser rage Skepsıis angeze1gt. Die
modernen Naturwissenschaften wurden iın Gang gebracht durch den spätmittel-
alterlichen Nomuinaliısmus, der der göttlichen Allmacht und Souveränıtät eıne voöl-
lıg entheıiligte Natur gegenüberstellte. Damıt wurde der Übergang möglich VO

bloßer Naturbeobachtung, WwW1€ WIr S1e 1n der Antıke un 1mM Miıttelalter antreffen
e1ın Heılıges, Numinoses WwW1e€e die Natur ann LLUT ehrfürchtıg beobachtet WEeI-

den AA neuzeıtlichen Naturerkenntnis. Von der Naturerkenntnis 1U WAar CS

1m Zug der Herausbildung des kapıtalıstischen Wırtschaftssystems der Orıen-
tierung der Profitmaxıimierung und nıcht der Bedürfnisbefriedigung 1LUFr

eın kleiner chrıtt ZUT Naturbeherrschung. IDieses Resumee läuft auf dıie Folge-
Tung hinaus, da{fß eıne wirklich naturverträgliche Technik nıcht o1bt un da{fß
eıne solche alleın durch den Appell Askese un: Selbstbeschränkung auch nıcht
herbeigeführt werden annn

Gleichwohl können WIr aber auftf die Technik nıcht verzichten: 6S 1St 1m Gegen-
teıl angesichts der materiellen Not ın der Welt eın Gebot der Humanıtät, Wıssen-
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schaft un Technik weıter voranzutreıben. ine fundamentalistische Verteufelung
VO Wissenschaft und Technık 1St also gerade aus moralıischen Gründen vertehlt.
Es o1bt keıine Rückkehr ZUrFr eben 1L1ULI vermeıntlich glücklichen Welt VOT der Mo-
derne, die, meınen Nostalgiker, 1m Eınklang IT der Natur gelebt haben soll
Das eINZ1ZE, worın Nostalgiker verschiedener Couleur recht haben dürften, liegt
darın, da{ß das Leben nıcht eintacher geworden 1St Die Modernisierung hat nıcht
unbedingt eıne Zunahme der Verfehlungen, ohl aber eıne Zunahme der MOg-
lıchkeiten ZUT: Verfehlung, der moralıschen Fehlbarkeit gebracht?. Wenn dıese
Dıiagnose stımmt, mussen WIr bereits zufrieden se1n, möglichst „fehlerfreundli-
che“ Technologien entwickeln, die gewährleıisten, da{ß durch Bedienungs- un!
Materialtehler nıcht gleich Katastrophen ausgelöst werden“.

„Neutralıtät“ VO Wissenschaft und Technık?

egen dıe These, da{fß Wıissenschaft un: Technıik moralısch verantwortfiet werden
mussen, richtet sıch das SOgCENANNLE Neutralıtätsargument. Es läuft darauf hiınaus,
da{ß nıcht Wıssenschaft un! Technik als solche, sondern lediglich deren Anwen-
dung moralısch rechtfertigungsbedürttig se1 eıne Anwendung notabene, die
nıcht durch den Wissenschaftler oder echnıker erfolge un: tolglich VO diesem
auch nıcht erantwortet werden musse. Wıissenschaft un! Technik haben dieser
Posıtion zufolge also lediglich einen Miıttel-Charakter die bösen 7Zwecke WUur-
den VO anderen ZESELZLT, Politikern etw2 Paradigmatisch wurde diese Diskussion
anhand der Gewissensbisse b7zw. fehlender Gewissensbisse geführt, VOIl denen
Physiker, dıe Manhattan-Projekt beteilıgt- ach den Atombombenab-
würten VO Hıroshima un:! Nagasakı befallen wurden.

Gegen das Neutralitätsargument ann eine Reihe VO aAußerst starken
Einwänden vorgebracht werden, VO denen ein1ıge€ AUIZ erwähnt werden sollen.
/uerst eınmal 1St keineswegs d da{ß Wissenschaft und Wıissenschaftsanwen-
dung voneınander gELrENNLE Bereiche sınd Dıie Finanzmiuittel, die 1n die WwI1ssen-
schaftliche Forschung investlert werden, sınd normalerweiıse keine milde abe el-
11C5 grofßzügigen Mäzens, sondern sollen ırgendwann durch technısche Anwen-
dung eıne Rendite erbringen. Zweckfreie Forschung eintfach der Erkenntnis
willen dürfte 6S aum mehr veben. Insotern exI1istlert also e1in technologischer Im-
peratıv: Was technısch gebraucht werden kann, wiırd auch realisiert un: angebo-
CC Wıissenschaft schafft den Sachzwang für ıhre eıgene technısche Anwendung.
Und 7zweıtens darf die Möglıichkeıt nıcht übersehen werden, da{ß Je nachdem be-
reıits die Bereıitstellung VO Handlungsoptionen unmoralisch se1ın annn das
auch für die Entwicklung der US-amerikanıschen Atombombe Ende des
Z weıten Weltkriegs zutrifft, moöchte ıch nıcht entscheiden mussen. Die psychi-
schen Schwierigkeıten, die verschiedene Miıtarbeıiter des Manhattan-Projekts
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ach den Atombombenabwürtfen hatten, deuten jedenfalls darauf hın, da INa  .

sıch die Antwort nıcht allzu leicht machen sollte.
Es o1bt zweıtens auch gesellschaftstheoretische Ansätze ZUT!r Bestreitung der

Neutralıitätsthese, eLwa WEeilll darauf hingewiesen wiırd, da{fß der wissenschaftlich-
technische Fortschriutt eıne unabhängıge Mehrwertquelle darstelle und gleichzeı1-
t1g auf iıdeologischer Ebene eıne Legitimationsgrundlage der bestehenden Herr-
schaftsordnung bılde Viele mogen heute gal schnell dieses Argument als
antıquierte 68er-Rhetorik belächeln da{ß die Herrschaft ber technische Miıttel
verbunden 1St mMI1t soz1ıaler Machtausübung, Alßt sıch gleichwohl hbhanl bestreıten.
Ebensowenig bestreiten AfSt sıch, da{fß Wissenschaft un:! Technik eın Katastro-
phenpotential angesammelt haben, das weder zeıitlich och raumlich VO Men-
schenhand beherrscht werden annn Und abgesehen davon 1St die Erfahrungs-
tatsache erınnern, da{ß der Fortschriutt des 1sSsens eiıner och stärkeren
Ausweıtung des Horızonts des bewulsten Nıchtwissens führt Wissenschaft 1N-
duziert also och mehr Wissenschatt.

Schliefßlich MUu berücksichtigt werden, da{fß Technik selbst in ıhren angestreb-
ten posıtıven Auswirkungen 1ambivalente Fffekte ach sıch zıeht. )as nächstlie-
gende Beispiel 1St die Gestaltung der Arbeitsbedingungen: Technik befreit nıcht
11UL VO körperlichen Anstrengungen, sondern diktiert auch Rhythmus un:! Ar-
beıitszeıt und erhöht den Qualifikationsdruck auf die Arbeitnehmer gahz
schweigen VO dem Problem der „Wegrationalisierung“ MiC: Arbeitsplätzen.

Es würde weıt führen, diese un weıtere Punkte Jer: 1mM einzelnen disku-
t1eren. Sovıel dürfte aber plausıbel se1n, da{fß die Vorstellung eıner soz1alen un 1N-
sofern auch moralischen Neutralıtät VO Wıissenschaft un:! EGYST recht VO Technık
unhaltbar 1St. Mıt anderen Worten: Wıissenschaftt und Technik sınd moralısch
rechtfertigungsbedürftig 1LL1UT 1St och unklar, welche Krıiıterien be] dieser moralı-
schen Rechtftertigung ZULI Anwendung kommen sollen.

Auflösung der Ambivalenz der Technik durch Verantwortung?

Wenn die These akzeptiert 1St, da{ß Wissenschaft und Technik moralisch nıcht
neutral sınd, weıl S1€e notwendigerweıl1se gesellschaftliche Konsequenzen zeıtıgen,
die prinzıpiell dem Gesichtspunkt sozlaler Gerechtigkeıt kritisıerbar un:!
somıt rechtfertigungsbedüritig sınd WE also die Notwendigkeıt eıner Wıssen-
schafts- b7zw. Technikethik bejaht wiırd liegt CS nahe, S1Ce als Angelegenheıt der
e  o persönlichen Verantwortung des Wıissenschaftlers oder Technikers abzuhan-
deln Die persönlıche, iındivıduelle Verantwortung dessen, der Wıissenschaft un:
Technik hervorbringt, soll die Meınung dafür SOTSCHIL,; da{ß die Folgen
technischen 1Ssens die schlechten möglichst überwiıegen. Im folgenden 1ST ach-
zuweısen, da{ß dieses naıve Konzept 200 hagl tragfahıg 1St, ındem zuerst der
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Begrifft der Verantwortung aufgeschlüsselt un: daran anschließend vezeıgt wırd,
da{fß 1ın der moraltheoretischen Diskussion och nıcht geklärt werden konnte, WXWer

CI L11U  . eigentlich Verantwortung tragt Der Blick auf diese Unklarheit führt
ZUrFr These, da{fß das ındıvıduelle Moralbewuftsein des Wissenschaftlers notwendig
durch rechtliche Ma{fßnahmen unterstutzen 1St

Zuerst also ZU Begritt der Verantwortung. Hıer mussen He Dımensionen
des Konzepts unterschieden werden: Wer tragt Verantwortung wotür un:! VOT

wem”? (Auf die rage ach dem Warum VO Verantwortung ann für uUuNnseTE

7wecke 1eT verzıichtet werden, zumal mıt der Zurückweisung der Neutralıtäts-
these eın eıl der Antwort bereits geleistet 1st.) Dıie rage erstens ach dem Sub-
jekt der Verantwortung ( wer?) erg1ibt sıch aus der arbeitsteiligen Verfassung des
Wissenschafts- un Technikbetriebs. Im Zeıtalter technıscher Grofßßprojekte mıiıt
vielen Beteiligten VOIl höchst unterschiedlicher tachlicher un:! organısatorischer
Kompetenz 1St die ede VO Verantwortung alles andere als selbstverständlıich.
Wer 1St verantwortlich, WEeNn 1n einem chemischen Betrijeb eın Störfall auftritt:
11UTr der einzelne Techniker, der den Störfall konkret ausgelöst hat, oder alle Ange-
stellten des Betriebs, der der Betrieb selbst, vielleicht auch L1LLUTr das Management,
der die Aktionäre, oder Sal WuUSEeETeE6 Gesellschaft insgesamt, die zuläßt, da{fß
überhaupt chemische Betriebe oibt? Für jede Antwort oibt plausıble Gründe,
zumal] och unklar 1St, 1n welchem Sınn VO Verantwortung gesprochen wiırd, ob
als rechtliche oder als moralısche Verantwortung.

Ebenso viele Unklarheiten tauchen Zzweıtens beim Verantwortungsobjekt „WO-
tür?“) auft Daf Störtfälle verantworfet werden sollen, erscheint selbstverständlich.
ber auch der „Normalbetrieb“ MUu verantwortiet werden: Das Ozonloch eLtwa
der die Klimaerwärmung, aber auch die Toten 1m Straßenverkehr sınd durchaus
Resultate des Normalbetriebs, die 1ın aufSC werden. ber Aßt sıch das
verantworten” Und mussen neben siıcheren un: wahrscheinlichen Nebenfolgen
eiıner Technik auch unvorhersehbare Entwicklungsschäden un!: Systemwirkun-
SCIL, dıie prospektiv schlicht nıcht modellierbar sınd, erantwortiet werden oder
SCHAUCTI. Ist das überhaupt möglıch?

Diese Fragen ZUT Verantwortung für Folgen berühren selbstverständlich bereits
den Begriff des Rısikos, der — anders als das eingängıge Schlagwort der „Risıkoge-
sellschaft“ ylauben aflst ebentalls voller Tücken 1St. Hıer mussen namlıch wI1e-
erum CI Kategorıen unterschieden werden, be1 denen sıch die rage ach der
Verantwortung jedesmal anders stellt. Der ersStie; bereits erwähnte Fall 1St der, da{fß
dıe Nebenwirkungen elıner Technık bekannt sınd un 1n aufSwerden
(Beispiel: Luftverschmutzung un Tote 1m Straßenverkehr). Der 7zweıte Fall 1sSt
der, da{fß 1m Prinzıp bekannt ISt, W as passıert, WEn eın Störtfall eıntrıtt (Beıispiel:
GAU ın einem Kernkrattwerk). Und der dritte Fall 1St der, da{fß eben unbekannt
1St, welche Folgen CS haben wiırd, WE schiefläuft (Beıispiel: Freisetzung
gentechnologisch manıpulıerter Lebewesen).

72760



Fthische Verantwortung und rechtliche Haftung

twas überspitzt DESaAQL 1St diesen el Kategorıen VO Rıisıken L1L1UI eınes gC-
me1lnsam: da{ß s1e gal nıcht wirklich erantwortfiet werden können un! WIr 7 -

dem vermeıntlich damıt leben mussen. Unklar 1St aber nıcht L11UT geworden, W as

der Begriff des Rısıkos bedeuten soll Vielmehr 1Sst inzwischen, ohne da{fß das
1er weıter ausgeführt werden soll, unklar, W as Gefahrenabwehr un:! Sıcher-
heıt, eLtwa als Aufgabe des Staates, heute och verstehen 1St

Nıcht L1UT Subjekt und Objekt der Verantwortung werten Fragen auf; unbeant-
OTrLeL bleibt letztlich drittens auch die rage ach der Verantwortungsinstanz
(„vor wem?”) Für die rechtliche Verantwortung 1St die Sache eintach: Hıer wiırd
dem Techniker VO (sesetz bzw. dem Rıchter Verantwortung zugeschoben b7zw.
auferlegt. ber VOI WECI1 tragt INa  } moralıische Verantwortung: VOTL der Gesell-
schaft mıiıt ıhrer moralıischen Ordnung, VOT dem eigenen Gewı1issen das treilıch
auch VON soz1alen Einflüssen abhängıg 1St der VOIL Gott dem Schöpfer des 1 2=
bens? Es 1St ohl anzunehmen, da{fß sıch 1ın UHSGTET: modernen, weltanschaulich
pluralıstischen Gesellschaft eın Konsens ber die rage der Verantwortungsıin-

herbeitftühren aßt Welche Auswirkungen hat das auf die Möglichkeit, VCI-

bındlıch moralısche Verantwortung zuzuschreiben?
Dieser Fragenkatalog, der och beinahe belıebig verlängert un! verteinert WECI-

den könnte, verdeutlicht die moraltheoretischen Unklarheiten des Begritfs Ver-
antwortung. Die rage ach der Verantwortungsinstanz braucht Jjer nıcht weıter

interessıieren, un:! die rage ach dem Verantwortungsobjekt Alßt sıch 1mM Y1nN-
Z1p juristisch lösen. Außerst peinlich für die Moraltheorie 1ST aber, da{fß bisher auf
die rage ach dem Verantwortungssubjekt keine zufriedenstellende Antwort gC-
funden werden konnte. Wıe bereıts erwähnt, erg1bt sıch das Problem, WT eigent-
iıch für eın bestimmtes Ereign1s verantwortlich se1ın soll, au der Arbeitsteilung:
Viele Wıissenschafttler un:! Techniker sınd ın eıner Institution MI1t eıner gewiıssen
Eigendynamık der Realisierung etwa eıner bestimmten Technologie beteiligt.
Wenn 1U eın Störtfall oder unvorhergesehene Nebenefftekte eintreten, stellt sıch
die rage, WCeCI dafür die Verantwortung tıragen hat

In der moraltheoretischen Diskussion lassen sıch TEe1 Posıtionen untersche1i-
den ine Posıtion beharrt aller Hınweıise auf komplexe Arbeitsteilung
und institutionelle Eigendynamık darauf, da{fß das Individuum als Basıs un:! als
Letztadressat VO moralıscher Verantwortung betrachten ISt „Mıt der 'latsa-
che der ımmer weıteren Verlagerung der Ebene der handelnden Subjekte in Rıch-
tung auf Teams, Gruppen un: Kollektive verlagert sıch nıcht auch das Verantwor-
tungssubjekt: dieses bleibt das einzelne Individuum.“  5 Fur eine solche Posıtion
spricht zweıfellos, da{fß Verantwortung 1im herkömmlichen Sınn HAL VO Indıvi-
duen werden annn Diese Konzeption mMuUu: aber daran scheıtern, da{ß
ıhr nıcht gelingt, Phänomene Ww1€e technologische Grofßprojekte als solche 1ın den
Blick nehmen können, dıe als Produkt eıner Instıtution mehr sınd als blofß
die Summe vieler kleiner, individueller Einzelprojekte.
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Aufgrund dieses ngenugens plädiert eıne zweıte, ollektivistische Posıtion
für eın Konzept der Mıtverantwortung als gemeınsam getragener Gemeinschafts-
oder Gruppenverantwortung:

„Jeder hat Mıtverantwortung entsprechend selıner strategischen Zentralıität 1m Wırkungs- un!
Handlungsmuster, 1im Macht- und Wiıssenszusammenhang des 5Systems insbesondere, insoweıt das
5System, die Systemerhaltung storen ann aktıv der durch Unachtsamkeit der Unterlassung. Ent-
sprechend der Anordnungsbefugnis nımmt die Verantwortung ach ben (mıt wachsender tormaler
Zentralıtät) Jeder 1St 1mM System SOZUSagCH für das 5System 1im YanNnzen mi1t verantwortlich, soweıt
dieses VO seınen Handlungs- un! Eingriffsmöglichkeiten abhängt. och nıemand 1st alleın für alles
verantworrtlich.“

IDiese kollektivistische Posıtion 1St sıcher bedeutend plausıbler als die indıvı-
dualistische. Leider stOößt das Modell aber die Grenzen der Arıthmetik. Wenn
genügend viele Leute eiınem estimmten Projekt beteiligt sind, wırd die Ver-
antwortung des einzelnen und darauf kommt Ja vernachlässigbar klein
Jle sınd für alles und nıemand 1St wirklich verantworrtlich.

Bleibt schließlich drıttens der Ruf ach einem ınstıitutionalıstischen Verantwor-
tungskonzept. Es 1St die Instiıtution, 1n der der einzelne arbeıitet, die als Verant-
wortungssubjekt behaftet werden MU:

„Eıne institutionalistische Lösung des Verantwortungsproblems 1n der Technik ann aussehen,
daChristian Kissling  Aufgrund dieses Ungenügens plädiert eine zweite, kollektivistische Position  für ein Konzept der Mitverantwortung als gemeinsam getragener Gemeinschafts-  oder Gruppenverantwortung:  „Jeder hat Mitverantwortung entsprechend seiner strategischen Zentralität im Wirkungs- und  Handlungsmuster, im Macht- und Wissenszusammenhang des Systems — insbesondere, insoweit er das  System, die Systemerhaltung stören kann — aktiv oder durch Unachtsamkeit oder Unterlassung. Ent-  sprechend der Anordnungsbefugnis nimmt die Verantwortung nach oben (mit wachsender formaler  Zentralität) zu. Jeder ist im System sozusagen für das System im ganzen mit verantwortlich, soweit  dieses von seinen Handlungs- und Eingriffsmöglichkeiten abhängt. Doch niemand ist allein für alles  verantwortlich.“ ®  Diese kollektivistische Position ist sicher bedeutend plausibler als die indivi-  dualistische. Leider stößt das Modell aber an die Grenzen der Arithmetik. Wenn  genügend viele Leute an einem bestimmten Projekt beteiligt sind, wird die Ver-  antwortung des einzelnen —- und darauf kommt es ja an - vernachlässigbar klein.  Alle sind für alles und niemand ist wirklich verantwortlich.  Bleibt schließlich drittens der Ruf nach einem institutionalistischen Verantwor-  tungskonzept. Es ist die Institution, ın der der einzelne arbeitet, die als Verant-  wortungssubjekt behaftet werden muß.  „Eine institutionalistische Lösung des Verantwortungsproblems in der Technik kann so aussehen,  daß ... eine gesellschaftlich oder staatlich organisierte Einrichtung, ein Amt, eine Behörde oder ähnli-  ches zum Subjekt der Verantwortungsrelation wird. Zu verantworten hat diese Institution die techni-  sche Entwicklung vor entsprechenden Instanzen der Jurisdiktion und der demokratischen Öffentlich-  keit.“7  Diese Position hat den entscheidenden Vorteil, daß sie die Existenz von Institu-  tionen, die eben mehr sind als bloße Ansammlungen von Individuen, ernst niımmt  und insofern gesellschaftstheoretisch seriös ist. Allerdings — und das ist die not-  wendige Kehrseite der Medaille - verschwindet damit die moralische Verantwor-  tung, und zurück bleibt nur noch die rechtliche Haftung.  Auch wenn die institutionalistische Veranwortungskonzeption also wohl den  Vorzug verdient, ist es ihr größtes Handicap, daß sie den Boden der Ethik verläßt.  In der Tat ist es nämlich so, daß die ethische Theoriebildung nach wie vor äußerst  individualistisch geprägt und synchron konzipiert ist. Im Vordergrund steht der  Modellfall, daß die Person A der Person B etwas zufügt oder wegnimmt. Auch  neuere Beiträge theologischer Ethiker nehmen üblicherweise noch diesen theore-  tischen „Idealfall“ zur Referenz, ohne kenntlich zu machen, daß er in der Realität  gar keine besondere Relevanz mehr hat.  Fragen nach der personalen, individuellen moralischen Zurechenbarkeit wer-  den nämlich sinnlos, wenn etwa.das Subjekt A eine Gruppe oder ein Mechanis-  mus (z.B. der Markt) ist, oder wenn das Objekt B nicht individuell identifizierbar  ist (z.B. frühere Kolonialgebiete oder unsere Nachkommen), oder wenn keine  eindeutige Kausalität vorliegt (z.B. Klimaveränderung). Die notwendigerweise  individualistische ethische Theoriebildung stößt hier an prinzipielle Grenzen, die  262eine gesellschaftlich der staatlıch organısıerte Eıinrichtung, eın Amt, eıne Behörde der Ühnli-
ches ZU Subjekt der Verantwortungsrelation wiırd 7Zu verantıwortie hat diese Institution die technı-
sche Entwicklung VOT entsprechenden Instanzen der Jurisdiktion un! der demokratischen Offentlich-
keıt.  <

Diese Posıtion hat den entscheidenden Vorteıl, da{ß S1e die Ex1istenz VO nstıtu-
tıonen, die eben mehr sınd als blofße Ansammlungen VoO Individuen, nımmt
un!: ınsotfern gesellschaftstheoretisch ser1Ös 1St Allerdings un das 1St die NOL-

wendıge Kehrseıite der Medhauille verschwindet damıt die moralısche Verantwor-
tung, un zurück bleibt TT och dıe rechtliche Haftung.

uch WE die institutionalistische Veranwortungskonzeption also ohl den
Vorzug verdient, 1St CS ıhr orößtes Handıcap, da{ß s1e den Boden der Ethik verliäßt.
In der 'lat 1ST nämliıch 5 da{f die ethische Theoriebildung ach w1e€e VOIL aufßerst
iındividualıstisch epragt un: synchron konziıpıiert 1St Im Vordergrund steht der
Modellfall, da{ß die Person der Person zufügt oder wegnımmt. uch
MHMEUHUGTrE Beıträge theologischer Ethiker nehmen üblicherweise och diesen theore-
tischen „Idealfall“ ZUT Referenz, ohne kenntlich machen, da{fß 1n der Realıität
AI keine besondere Relevanz mehr hat

Fragen ach der personalen, individuellen moralischen Zurechenbarkeit WCCI-

den nämlı;ch sinnlos, WEeNn etw2 das Subjekt eıne Gruppe oder e Mechanıs-
INUS Z der Markt) 1St, oder Wenn das Objekt nıcht ındıividuell iıdentitizıierbar
1St (Z: B frühere Kolonialgebiete oder I1SCIC Nachkommen), oder WenNn keine
eindeutige Kausalıtät vorliegt (z: B Klıimaveränderung). Dıie notwendigerweılse
individualistische ethische Theoriebildung stößt T1er prinzıpielle Grenzen, die
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eın Ausweichen auf das Medium des Rechts notwendig machen. Im juristischen
Bereıch, MmMI1t dem Instıtut der Haftpflicht auch ohne rechtswidrig-schuldhaftes
Verhalten, 1st die Problematik instıtutionell vermittelten, arbeıtsteilig ausgeführ-
ten un: langfrıistig wırksamen Handelns klar erkannt worden. Dıie Ethik annn
dem nıcht tolgen, ohne aufzuhören, Ethik se1In. Moralıische Schuld 1St un
bleibt anderes als Juristische Haftung.

Diese Überlegungen lassen LLUT eıne Folgerung Der moralısche Begrifft VO

Verantwortung reicht nıcht AaUs, die Ambivalenzen VO Wıissenschaft un:!
Technıik oder generell die Großrisiken 1ISsSCICET eıt 1ın den Griuft bekommen.
Wohin eıne 1m strıkten Sınn moralısch un ındividuell verstandene Verantwor-
tung tführen würde, demonstriert Johann Wıilhelm Möbius 1n Friedrich Durren-

Komödie „Die Physiker“:
„ES o1bt Risıken, die 111a nıe eingehen dart: der Untergang der Menschheıt 1st eın solches. Was dıe

Welt mıt den Waffen anrıchtet, die s1e schon besitzt, wıssen WIT, W as S1€e MI1t jenen anrıchten würde, die
iıch ermöglıche, können WIr u1ls denken. Dieser Einsıcht habe ich meın Handeln untergeordnet. Ich
War A1I11. Ic besa{fß eıne Frau un:! YTe1 Kınder. An der Uniıversıität wınkte Ruhm, 1ın der Industrie
eld Beide Wege gyefährlich. Ich hätte meıne Arbeiten veröftentlichen mussen, der msturz
WHSCI:GT Wıssenschaft und das Zusammenbrechen des wirtschaftlichen Gefüges waren die Folgen pC-

Die Verantwortung mMI1r eiınen anderen Weg auf. Ich 1e4% meıne akademische Karrıere
tahren, dıe Industrie tallen un! überlief(ß meılne Famaiılıie ıhrem Schicksal. Ich wählte die Narrenkappe.Ethische Verantwortung und rechtliche Haftung  ein Ausweichen auf das Medium des Rechts notwendig machen. Im juristischen  Bereich, mit dem Institut der Haftpflicht auch ohne rechtswidrig-schuldhaftes  Verhalten, ist die Problematik institutionell vermittelten, arbeitsteilig ausgeführ-  ten und langfristiıg wirksamen Handelns klar erkannt worden. Die Ethik kann  dem nicht folgen, ohne aufzuhören, Ethik zu sein. Moralische Schuld ist und  bleibt etwas anderes als juristische Haftung.  Diese Überlegungen lassen nur eine Folgerung zu: Der moralische Begriff von  Verantwortung reicht nicht aus, um die Ambivalenzen von Wissenschaft und  Technik oder generell die Großrisiken unserer Zeit in den Griff zu bekommen.  Wohin eine im strikten Sinn moralisch und individuell verstandene Verantwor-  tung führen würde, demonstriert Johann Wilhelm Möbius in Friedrich Dürren-  matts Komödie „Die Physiker“:  „Es gibt Risiken, die man nie eingehen darf: der Untergang der Menschheit ist ein solches. Was die  Welt mit den Waffen anrichtet, die sie schon besitzt, wissen wir, was sie mit jenen anrichten würde, die  ich ermögliche, können wir uns denken. Dieser Einsicht habe ich mein Handeln untergeordnet. Ich  war arm. Ich besaß eine Frau und drei Kinder. An der Universität winkte Ruhm, in der Industrie  Geld. Beide Wege waren zu gefährlich. Ich hätte meine Arbeiten veröffentlichen müssen, der Umsturz  unserer Wissenschaft und das Zusammenbrechen des wirtschaftlichen Gefüges wären die Folgen ge-  wesen. Die Verantwortung zwang mir einen anderen Weg auf. Ich ließ meine akademische Karriere  fahren, die Industrie fallen und überließ meine Familie ihrem Schicksal. Ich wählte die Narrenkappe.  ... Die Vernunft forderte diesen Schritt... Unsere Wissenschaft ist schrecklich geworden, unsere For-  schung gefährlich, unsere Erkenntnis tödlich. Es gibt für uns Physiker nur noch die Kapitulation vor  der Wirklichkeit.“ ®  Ob der radikale Ausstieg die einzig mögliche Option für den Verantwortungs-  ethiker ist, mag dahingestellt bleiben. Möbius überzeugt aber seine beiden Ge-  nossen Newton und Einstein, ebenfalls „auszusteigen“: „Verrückt, aber weise.  Gefangen, aber frei. Physiker, aber unschuldig.“? Freilich, wenn man Dürren-  matts Komödie weiterdenkt, merkt man aber, daß auch ein radikaler Ausstieg we-  nig hilft — andere werden in die Lücke springen, die der Aussteiger hinterläßt.  Deshalb müssen zwei andere Strategien angewandt werden, um die fehlende Ver-  antwortbarkeit von Wissenschaft und Technik ausgleichen zu können.  Im Vordergrund steht hier zuerst ein Ausbau des juristischen Instruments der  Haftung für nicht vorhersehbare Entwicklungsschäden. Im Unterschied zur De-  liktshaftung geht es dabei nicht nur um Schadenskompensation (bei Großkata-  strophen ist das aufgrund des schieren Schadensausmaßes und wegen immateriel-  ler Schäden ohnehin nicht möglich), sondern zusätzlich auch um Prävention. Die  zweite Strategie besteht, etwas emphatisch gesprochen, darin, die Gesellschaft  wieder zur Steuerungsinstanz des wissenschaftlich-technischen Fortschritts zu  machen. Statt diese Option durch einen gesellschaftstheoretischen Exkurs be-  gründen zu wollen, noch einmal Dürrenmatt: „Der Inhalt der Physik geht die  Physiker an, die Auswirkung alle Menschen. Was alle angeht, können nur alle 16-  sen. Jeder Versuch eines Einzelnen, für sich zu lösen, was alle angeht, muß schei-  263Die Vernunftft torderte diesen Schritt... Unsere Wissenschaft 1st schrecklich geworden, unNnseTEe For-
schung gefährlich, UNSEeTE FErkenntnis töodlich. Es oıbt für uns Physiker L1UT noch die Kapıtulation VOI

der Wıirklichkeit.“

der radıkale Ausstieg die eINZ1S mögliche Optıon für den Verantwortungs-
ethiker 1St, INa dahıingestellt bleiben. Möbius überzeugt aber seine beiden (3@e-
OSSsSCMN Newton und Eınsteın, ebentalls „auszuste1gen“ „Verrückt, aber weIlse.
Gefangen, aber fre1. Physiker, aber unschuldig.“ 7 Freıilıiıch, WE INa  a Dürren-

Komödie weıterdenkt, merkt 1114  = aber, da auch eın radıkaler Ausstieg
nıg hılft andere werden 1n die Lücke springen, die der Ausste1iger hinterliäßt.
Deshalb mussen 7wWe]l andere Strategien angewandt werden, die tehlende Ver-
antwortbarkeit VO Wıssenschaft und Technik ausgleichen können.

Im Vordergrund steht Jer Zzuerst eın Ausbau des Juristischen Instruments der
Haftung für nıcht vorhersehbare Entwicklungsschäden. Im Unterschied ZAHT: DE
lıktshaftung geht dabe] nıcht 1L1UTr Schadenskompensatıon (beı1 Grof{(ßkata-
strophen 1St das aufgrund des schieren Schadensausmaßes un iımmateriel-
ler Schäden ohnehiın nıcht möglıch), sondern 7zusätzlich auch Prävention. Die
7zweıte Strategıe besteht, emphatısch gesprochen, darın, die Gesellschaft
wıeder ZUT Steuerungsinstanz des wissenschaftlich-technischen Fortschritts
machen. Statt diese Optıion durch eınen gesellschaftstheoretischen Exkurs be-
yründen wollen, och einmal Dürrenmatt: „Der Inhalt der Physık geht die
Physiker d die Auswiırkung alle Menschen. Was alle angeht, können 1L1UT alle I6
se  =} Jeder Versuch eınes Eınzelnen, für sıch lösen, W AS alle angeht, muf{ßs sche1-
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tern 10 Der Dramatiker spricht 1er dUs, W as Sozialwissenschaftler un! Jurıisten
als Forderung ach permanenten Technologiedebatte vortragen, welche die
beiden Prozesse der technologischen Entwicklung un:! der demokratischen polı-
tischen Entscheidungsbildung miıteinander verzahnt

Thesen FARER Verantwortung für Wıissenschaft un:! Technıik

Di1e FErkenntnis dürfte unbestreitbar SC11I1 da{fß Ethik SC1 als akademische Mo-
raltheorie der als lebensweltliches Moralbewufstsein die Technikentwicklung
nıcht vteuern ann un! ZW ar deshalb nıcht weıl S1IC oft nıcht der Lage 1ST aut
konkrete Fragen ebensolche Antworten überprütbarer, begründeter un: A
neller orm 1etern Auf den EKSEEN Blick 1ST das bedauerlich

Eın solches Bedauern könnte aber auch Ausdruck talschen Vorstellung VO Ethıik SCHN, 11A111-

ıch der Vorstellung, da: auf alle Probleme und allen Sıtuationen C111C ethische Antwort un!
WAar die ethische NtwOrt o1bt Anders ausgedrückt da Ethik C11C Diszıplın 1ST die
allen denkbaren Fällen die Lage >  9 W 4S moralısch gerechtfertigt 1ST un! W Aas nıcht
Eıne derartıge Vorstellung ber 1ST manche INEC11NEN leider gaänzlıch ırreführend S1IC verwech-
selt Fthik MMI Kochbuch das auf alle Gaumenfragen Ce1iNEC Antwort wei(ß Aus dem kulinarıschen
‚INall nehme!‘ wiırd die beschriebene ırreführende Ethiıkvorstellung, C111 moralısch scheinbar n  O
lıches ‚INa tue!‘ c

Mıiıt diesen kritischen Bemerkungen soll natürlich nıcht die Nuüutzlichkeit VO

Fthikkodizes für Wissenschaftler Techniker un! Ingenieure Frage gestellt SC11M

Ihre Brauchbarkeıit darf aber auch nıcht überschätzt werden Wo iındividuelles
Verantwortungsbewulßtsein und moralısche Sensibilität tehlen, wırd C111 Kodex

ausrichten können Und WIC WEeITL Konfliktsituationen Handlungs-
Orı1ıcnNTerun geben VEIMAS, mu{fl sıch Einzeltall ZCI1gCH

Wenn INa  - sıch nıcht auf HA4285 Kochbuch Ethik verlassen 111 un die PI1INZ1-
pıellen Grenzen VO Ethikkodizes für Wissenschaftler un! Techniker nıcht 15110-

legen sıch die folgenden 'Thesen nahe, die nıcht als Zusammenftassung der
vorstehenden UÜberlegungen gedacht sınd sondern vielmehr die Punkte
wollen sıch Nachdenken un Diskutieren ohl ehesten lohnt

Die Ambivalenz der Technıik (gute Folgen sınd ohne schlechte Nebenefttekte
nıcht haben) 1ST teıls C111C Naturnotwendigkeıt teıls CTE gesellschaftliches
Strukturproblem. Dennoch 1ST dıe Uption des Ausstiegs moralısch nıcht statthafrt:
Auft die Technik Annn und dart angesichts der Mangelprobleme ı der Welt nıcht
verzichtet werden.

1nNe gesellschaftliche und erst recht CC ylobal wırksame Steuerungsinstanz
für den Fortschritt der Technık 1ST noch?) nıcht siıchtbar Damıt C111C solche In-

eingerichtet werden un wırksam bleiben könnte, braucht CS be1 allen Bete1-
ligten C1M hohes Ma{iß iındividuellem Verantwortungsbewußtsein
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Kurzfristig mu{ auf polıtischer Ebene sowohl 1mM natıonalen W1e€ 1m ınter-
natıonalen Rahmen arum gehen, die Schadenspräventionswirkung des Haf-
tungsrechts verstärken.

Langfristig wichtiger aber 1St elne pOSItLV gewendete prospektive Verantwor-
Lung, die durch staatlıches Handeln aum unterstutzt werden AaNın: Verantwor-
tungsobjekt 1sSt 1er nıcht mehr dıe Vermeidung eınes Schadens, sondern die Er-
reichung elnes posıtıven Zielzustands: Die Ermöglichung auf lange Frıst aufrecht-
erhaltbarer humaner Lebenschancen für alle Menschen: „Handle 1ın Wıissenschaft
un:! Technik > da{f die Wıirkungen deiner Handlungen die ANSCIMCSSCHC Lebens-
tahigkeit un: Integrität des Menschen und der außerhumanen Natur nıcht zersto-
ren!“ 12 Subjekt dieser Verantwortung 1St jeder, der D’Z1 beitragen annn
Und die Verantwortungsinstanz ? Nachdem Gott als Schöpter lediglich och
nıg Motivationskraft un:! Verpflichtungsbewußtsein entfaltet, bleiben als Instanz,
die uUu1ls 1n Pflicht nımmt, S HUr och“ UNseTE Kınder un:! Kındeskinder, deren
künftiges Leben bereits heute auft dem Spıel steht.

Somıit erg1bt sıch eiıne Aufgabenteilung zwischen ethischer Verantwortung
un: rechtlicher Haftung. Dem Juristischen Nstrument der Haftpflicht kommt die
Regelung der Zuständıigkeıit für dıe negatıven Folgen VO Wıssenschaft un: Tech-
nık Dabe;j wırd zumiındest teilweise der Bereich der Moral überschritten,
enn eıne rechtliche Haftung 1St siınnvoll und notwendig auch ohne moralische
Schuld. Dıie 1m eigentlichen Sınne ethische Verantwortung 1STt hingegen pOsı1t1v
orlentiert, nämlı:ch als Verantwortung tür das Humane un: dessen Fortbestand.
Die langfristige Sıcherung menschlichen Lebens ın Würde MU: der posıtıve (Se=
genstand moralischer Verantwortung in Wıissenschaft un:! Technik se1n, A0 dem
diese ıhre Legıitimation un:! ıhre Orıentierung beziehen.
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